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Schneider-Ammann will Ende der Russland-Sanktionen
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Pfeife hat, hat immer recht. 4. Wir springen
nicht von der Seite des Beckens auf andere
Menschen und vor allem nicht auf Schweizer

Senioren, obwohl es zugegebenermas-
sen schwierig ist, ins Wasser zu springen,
ohne einen Senior zu treffen.

Roland Schäfli

Rezeptpflichtig
Offenbar können Junge heute nicht mehr
kochen. Sagt eine Statistik. Aber: Konnten sies

denn früher? Naja, wenigstens konnten sie

ohne App das Pausenbrot auspacken, das

Mutti gemacht hatte. Aber kochen, so richtig

mit Töpfen und heissem Wasser? Man
liess uns ja nie in die Nähe des Herds. Zu
gefährlich! Wie leicht kann man sich da die
Finger verbrennen!

Obwohl, damals lief die Erziehung ja noch
so, dass Mütter arschkalt zugeschaut haben,
wie Kinderhände anbrennen. Weil, so hat
man dann gleich was fürs Leben gelernt.
Nämlich der Küche fernzubleiben! Das also

haben die unzähligen Kochsendungen ge¬

bracht: gar nix. Legionen von TV-Köchen
und -Köchinnen haben umsonst geschnet-
zelt, geraffelt und gebmtzelt. Beim Zuschauer

blieb allenfalls der Tipp hängen, der
immer wieder kam: nämlich dass das Auge
mitisst. Da muss man also schon für zwei
kochen, wenn es nicht einmal für einen
reicht. In diesen unzähligen und verschwendeten

Stunden mit den TV-Köchen haben
wir nur eines gelernt, dass wir besser andere

kochen lassen.

Roland Schäfli

Ghostrider
Letztes Jahr stellte ein Surfer ein Video von
sich auf Facebook, das einen «Ghostride»

zeigt. Bis dahin dachten ja viele, «Ghostrider»

sei ein Überbegriff für das Präsidialjahr

von Johann Schneider-Ammann. Auf
dem Selfie-Video war zu sehen, wie der
Unbekannte auf dem Walensee vom Heck
seines Motorboots auf ein Wakeboard steigt
und sich dann von seinem - nunmehr
führerlosen - Boot ziehen lässt. Dazu stiess er
trotz der Gefährdungvon Unschuldigen spit¬

ze Schreie des Vergnügens aus. Das Video
war aufYoutube eine Zeit lang extrem populär

und erhielt Klicks in der Grössenordnung
der Schweizer Bevölkerungsanzahl (was nur
damit zu erklären ist, dass auch Leute aus
dem Auslandes anklickten. Sonsthätte esja
jeder Schweizer gesehen. Und ich zum
Beispiel nicht).

Doch indem er die Aktion öffentlich machte,

spielte der Mann Schiffli-Versenken mit
sich selbst. Denn auch die St. Galler Polizei
followte ihm bald. Und machte den
rücksichtslosen Boot-Rowdy schliesslich nass.
Dazu lauerte sie ihm aufdem Trockenen auf,

wo er sich nicht auf seinem Wakeboard
davonmachen konnte.

Nun ist er beim Bundesgesetz über die
Binnenschifffahrt aufgelaufen. Der Ghostrider
baute seineVerteidigung aufdem Grundsatz
auf, dass der Kapitän als Letzter von Bord
geht - was in seinem Fall ja stimme. Er kriegte

trotzdem bedingt. Und zieht nun hoffentlich

seine Lehre aus dem Fall: nämlich dass

die Polizei auch Facebook guckt.

Roland Schäfli
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